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Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten bei der 

betroffenen Person Art. 13 DSGVO 

 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit Bauleitplanung 

 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

 

Stadt Teublitz 

Platz der Freiheit 7 

93158 Teublitz 

Tel. 09471 / 9922-0 

E-Mail: info@teublitz.de 

 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 

a.s.k. Datenschutz e.K. 

Schulstraße 16 

91245 Simmelsdorf 

Tel. 09155 / 2639970 

E-Mail: info@ask-datenschutz.de 

 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

 

Bewerbung um ein Wohnbaugrundstück im Baugebiet Brunnäcker II 

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung Ihrer Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs 1 

Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 BayDSG, Art. 6, 7, 21, 22, 23, 24, 56, 57 

und 62 GO und privatrechtliche Verträge nach § 311b, §§ 873 - 902, §§ 1018 - 1104 BGB und § 4 

Verordnung über den automatisierten Abruf von personenbezogenen Daten aus dem 

Liegenschaftskataster (ALB-Abrufverordnung - ALBV) verarbeitet. 

 

 

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 

Zuständige Verwaltungsmitarbeiter  
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6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

 

Es findet keine Übermittlung von personenbezogenen  Daten an ein Drittland statt. 

 

 

 

7.  Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

 

Ihre Daten werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens sechs Monate gespeichert. Die 

gesundheitsbezogenen Daten (Behinderung, Schwangerschaft und Pflegebedürftigkeit) 

werden nach Überprüfung unkenntlich geschwärzt, es erfolgt keine Weiterverarbeitung. 

 

 

8. Betroffenenrechte 

 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die 

zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 

Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 

einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung 

besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht 

Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, 

ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Die für uns 

zuständige Behörde ist der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Postfach 22 12 

19, 80502 München, Tel. 089/212672-0, poststelle@datenschutz-bayern.de. 

 

 

 

9. Kategorien der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten 

 

Name, Vorname, Anschrift, weitere Kontaktdaten, Einkommen und zusätzliche 

Vermögensangaben, Wohnsitz, Erwerbstätigkeit, Ehrenamt 

 

 

 

 

 

mailto:poststelle@datenschutz-bayern.de
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10. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Stadt Teublitz durch eine entsprechende Erklärung 

eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 

wird durch diesen nicht berührt. 

 

11.  Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus der 

Bewerbung um ein Wohnbaugrundstück bzw. der Richtlinie für die Vergabe von 

gemeindeeigenen Wohnbaugrundstücken an Bevölkerung mit besonderem Bedarf. 

Die Stadt Teublitz benötigt Ihre Daten, um Ihre Bewerbung um ein Wohnbaugrundstück im 

Baugebiet Brunnäcker II zu bearbeiten. 

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann die Bewerbung nicht berücksichtigt 

werden. 

 


